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Minister

01. Februar 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Rahmen des nicht öffentlichen und vertraulichen Tagesordnungspunktes 1 „Bericht 
der Landesregierung über die Perspektiven für das LNG-Terminal Brunsbüttel“ der 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 27. Januar 2022 gab es eine Nachfrage zu 
Presseberichten, denen zufolge die Stadt Brunsbüttel durch den Stopp einer Änderung 
eines Bebauuungsplans die Errichtung eines LNG-Terminals erschweren würde.   

Die Nachfrage beantworte ich wie folgt: 

Mit Schreiben vom 1. März 2021 und Bekanntmachung vom 22. Februar 2021 hat die 
Stadt Brunsbüttel über die geplante 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
75 (B-Plan 75)  „Industriegebiet am Vielzweckhafen zwischen der SAVA und dem 
Kernkraftwerk“ informiert und zu einer Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch aufgerufen und um 
Stellungnahme gebeten. 

In einer Bekanntmachung der Stadt Brunsbüttel vom 3. Januar 2022, die aktuell auf dem 
Internetportal der Stadt Brunsbüttel aufrufbar ist, wird darüber informiert, dass das 
Verfahren zur 1. vereinfachten Änderung des B-Plans 75 eingestellt wird. 

Hintergrund ist nach Kenntnisstand der Landesregierung, dass die Stadt Brunsbüttel 
nach einer juristischen Prüfung festgestellt hat, dass der Ursprungsplan an einem 
materiellen Mangel leidet, der aber geheilt werden kann. Die notwendigen Korrekturen 
werden jetzt über ein ergänzendes Verfahren umgesetzt.  
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Im Übrigen ist die Frage der Ansiedlung von Störfallbetrieben im Industriegebiet Bruns-
büttel davon nicht betroffen. Ob ein LNG-Terminal in Brunsbüttel genehmigt werden 
kann, entscheiden die zuständigen Genehmigungsbehörden des Landes Schleswig-Hol-
stein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr.  Bernd Buchholz 

 

 

 

 




